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Arten der Eheschließung im südlichen Vorarlberg 
zu Beginn der Neuzeit
VON MANFRED TSCHAIKNER

Es ist noch nicht allzu lange her, dass man sich 
eine Heirat ohne kirchliche Trauung kaum vorzu-
stellen vermochte. Selbst heute glauben noch die 
meisten Leute, dass sich Eheschließungen eigent-
lich immer schon so vollzogen, wie man dies seit 
Generationen gewöhnt ist. In Wirklichkeit aber 
bedurfte es langer Zeit und großer Anstrengungen 
der Obrigkeiten, bis dieser Lebensbereich nach 
deren Normen geformt war und sich ihre Vorstel-
lungen allgemein durchgesetzt hatten. 

Die entsprechenden Bemühungen dazu sind in 
großer Zahl dokumentiert. Keine Quelle aber 
enthält dabei so detaillierte Angaben zu den 
andersartigen Formen spätmittelalterlicher und 
frühneuzeitlicher Eheschließungen in Vorarlberg 
wie die Aufzeichnungen zu einem Gerichtsfall aus 
der Mitte des 16. Jahrhunderts.1 Dieser soll des-
halb im Folgenden näher vorgestellt und ausge-
wertet werden.2 Davor jedoch werden noch kurz 
die rechtlichen Grundlagen des Ehewesens 
umrissen.

Rechtliche Hintergründe

Die Ehe, die ursprünglich eine Angelegenheit der 
beteiligten Familien dargestellt hatte, geriet im 
Verlauf des Mittelalters zusehends unter Kontrol-
le der weltlichen und geistlichen Gewalten.3 Letz-
tere erreichten es, dass für die meisten Bereiche 
von Ehe und Familie das kirchliche Recht maß-
geblich und diese dabei überhaupt erst rechtlich 
durchformt wurden.4

So sollte eine Eheschließung nach kanonischem 
Recht im Spätmittelalter und in der Frühen Neu-
zeit idealtypisch folgendermaßen verlaufen: Als 
Erstes wird entweder eine Verlobung vorgenom-
men, die eine spätere Vermählung in Aussicht 
stellt, oder man schließt einen sofort wirksamen 
Ehevertrag. Dann folgt das Aufgebot in der Pfarr-
kirche des Paares. Wenn kein Hindernis bekannt 
wird, kann die kirchliche Einsegnung der Ehe 
vorgenommen werden. Diesen Akt, der nicht mit 
heutigen Hochzeitsmessen verglichen werden 
kann, bezeichnete man im alemannischen Sprach-
raum als „offenen Kirchgang“. Erst im Anschluss 
daran sollte der Einzug der Braut ins Haus des 
Bräutigams, die Übergabe der Mitgift und am 
Schluss der körperliche Vollzug der Ehe vorge-
nommen werden.5

In der Realität jedoch folgte dieser in den meis-
ten Fällen unmittelbar auf den Abschluss des 
Ehevertrags. Aufgebot und Einsegnung wurden oft 
nach einiger Zeit nachgeholt, nicht selten jedoch 
unterlassen.

Häufig bildeten bestehende Ehehindernisse den 
Grund dafür. Um diese besser feststellen zu kön-
nen, sahen zum Beispiel die Diözesanstatuten des 
Bistums Konstanz schon 1435 die Einführung von 
Taufregistern in den Pfarrgemeinden vor. Damit 
konnte außer der Blutsverwandtschaft (biologi-
sches Ehehindernis) auch eruiert werden, ob ein 
geistliches Verwandtschaftsverhältnis zwischen 
Braut und Bräutigam über Patenschaften bestand 
(geistliches Ehehindernis). Ehen zwischen einem 
Täufling und einem Paten sowie dessen Kindern 
galten ebenso als Inzest wie die Heirat mit Ver-
wandten eines verstorbenen Partners (verwandt-
schaftliches Ehehindernis). Ja selbst durch außer-
ehelichen Geschlechtsverkehr entstand rein recht-
lich eine Verschwägerung, die jede Verbindung 
mit einem Verwandten des Sexualpartners zu 
einem Inzest werden ließ. Ein Mann, der bereits 
mit der Schwester seiner Braut ein Verhältnis 
gepflogen hatte, galt dadurch mit Letzterer als im 
ersten Grad verwandt.6 Wenn bei abgelegenen 
Gegenden in der Frühen Neuzeit oft von hohen 
Inzuchtraten die Rede ist, darf dabei die Viel-
schichtigkeit des Begriffs „Inzest“ nicht außer 
acht gelassen werden.

Im Gegensatz zur hohen Bedeutung des 
Geschlechtsakts bei der Begründung eines Ver-
wandtschaftsverhältnisses bestimmte das kanoni-
sche Recht, dass eine Eheschließung nur mit 
freiem Willen beider Partner erfolgen konnte. 
Dieses emanzipatorische Moment beschränkte 
einerseits die ursprüngliche Verfügungsgewalt 
verschiedener sozialer Gruppen wie den Clans, 
Dorfgemeinschaften oder Leibherren über poten-
zielle Heiratskandidaten, barg aber andererseits 
den Nachteil, dass Ehen nun auch geheim 
geschlossen und im Streitfall dem entsprechend 
leicht in Zweifel gezogen werden konnten, was 
vor allem bestimmte eher männliche Interessen 
begünstigte.7

Ehen, die anders als die im Kirchenrecht als 
öffentlich bezeichneten Eheschließungen ohne 
Aufgebot und Einsegnung geschlossen wurden, 
bezeichnete man als klandestine Ehen. Der Begriff 
„klandestin“ darf dabei aber nicht als „heimlich“ 
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übersetzt werden,8 denn entsprechende Verbin-
dungen wurden nicht nur im Wald und auf dem 
Heuboden eingegangen. Es konnten vielmehr 
„Dutzende von Personen, sogar Geistliche dabei 
gewesen sein, nur hat vorher kein Aufgebot statt-
gefunden und danach keine kirchliche Einsegnung 
(sollemnisatio).“9

Obwohl klandestine Eheschließungen in der 
Theorie eigentlich automatisch eine Exkommu-
nikation nach sich gezogen hätten, überstieg ihre 
Zahl im ausgehenden Mittelalter zum Beispiel in 
den Diözesen Augsburg oder Salzburg jene der 
öffentlich vereinbarten Ehen, im Bistum Konstanz 
hielten sie sich in etwa die Waage.10 Verpflichtend 
vorgeschrieben wurde die Mitwirkung des Pfarrers 
bei der Eheschließung erst durch ein auf dem 
Konzil von Trient (1545-1563) erlassenes Dekret.11

Aus theologischer Sicht spenden aber ohnehin 
nicht die trauenden Priester, sondern die Braut-
leute sich gegenseitig das Sakrament der Ehe.12

Der bei beiderseitigem Ehewillen vollzogene 
Geschlechtsakt begründete nach kirchlicher Auf-
fassung zwar keine rechte, aber dennoch gültige 
Ehe.13 Obwohl der Beischlaf deren Unauflöslich-
keit bedingte, galten als zentrale Handlung der 
Vermählung das Ineinanderlegen der Hände von 
Braut und Bräutigam und die entsprechende 
Willenserklärung. Diese wies regional unter-
schiedliche Wortlaute auf, sollte aber nach kirch-
licher Vorstellung einen Bezug auf Gott enthalten. 
Nach Möglichkeit hatten diesem symbolischen 
Akt Zeugen beizuwohnen, damit die Eheabsicht 
später auch bewiesen werden konnte. Dies war 
jedoch nicht unabdingbar.14

Die Verehelichung Jakob Schlumpfs mit Anna 
Vonbankin

Wie gestalteten sich nun die Verhältnisse in der 
frühesten Neuzeit in Vorarlberg nach Maßgabe der 
einleitend erwähnten Gerichtsakten? An dieser 
Stelle sei vorausgeschickt, dass die Angaben darin 
unter Anwendung der Folter zustande gekommen 
sind, was grundsätzlich Skepsis erfordert. Zahlrei-
che für uns kulturgeschichtlich bedeutsame 
Details waren aber für den Ausgang des Prozesses 
irrelevant und können damit als unverdächtig 
gelten. Außerdem ließ das Gericht die Aussagen 
durch Zeugen vor Ort überprüfen, wobei sie für 

zutreffend befunden wurden, was ihre Glaubwür-
digkeit ebenfalls erhöht. Wir müssen deshalb 
nicht befürchten, irgendwelche Fantasien als Rea-
lität zu übernehmen.

Die Hauptperson der folgenden Darlegungen 
bildet ein aus dem Appenzell gebürtiger Knecht 
namens Jakob Schlumpf, der lange zeit bei Hans 
Vonbank, genannt Casper, in Tschagguns gedient
hatte. Dieser dürfte am oberen Ziegerberg – im 
Bereich des „Ruadolfa“ genannten Hofes – gehaust 
haben. Dort jedenfalls stieß 1556 der Besitz einer 
Anna Vonbankin und ihres Ehemanns Hans Adler 
an zwei Seiten an jenen Hans Vonbanks,15 wobei 
es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Vater 
und Tochter handelte.

Die heikle Geschichte Schlumpfs nahm ihren 
Ausgang an einem nicht näher bestimmten Tag in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts in Hans Schoders 
Gasthaus. Dort sollte es zu seiner spontanen Ver-
ehelichung mit einer Tochter seines Arbeitgebers 
namens Anna Vonbankin kommen. Dieser Vor-
gang wird in den Gerichtsunterlagen folgender-
maßen festgehalten:

. . . wie er uff ain tag zu Tschigguns ins Hanns 
Schoders hus khomen, syen etlich leut mer da 
gewesen, weyber und man, und des Hanß Caspers 
ledige tochter Anna habe daselbs gedient.16 Do 
haben die weyber zu im gesagt: Lieber Jacob, du 
soltest och weyben. Do hab er gesagt: Ich wolt 
gern weyben, es nymbt mich niemandt. Do haben 
sy im sein maisters die ledig tochter Anna zuge-
setzt und gesagt: Du soltest gleich die da nemen. 
So wurd ir vatter dir och ain gütlin geben, dann 
er hat zugesagt, er wölle sy och ain erb tochter 
lassen sein, nun daß er von irer17 mutter khomen 
sey. Do hab er geantwurt: Ich wölt si gern nemen, 
wann sy wölt mich nemen und daß best mit mir 
thun. Do hab si geanntwurt: Ja, ich will dich 
nemen und will das best mit dir thun und mit dir 
zeuchen, war du wilt. Im selbigen sey er hinus 
gangen, do seye die Anna, och des Hans Schoders 
wyb, och andere weyber und der Hans Pfaff hinus 
zu inen khomen. Do hab Hans Pfaff gesagt: Ich 
main, es sey euch ernst, ir wöllen ain andern 
nemen. Do hab er aber geantwurt wie vor: Ich wil 
sy nemen, wann si mich nynt und daß best mit 
mir thut. Do hab si aber geantwurt: Ja, ich wil 
dich gern und daß best mit dir thun. Daruff hab 
er gesagt: Wolan, an gotz namen, wölle gott, daß 
es ain gute gluckhaftige stund sey, ich wil dich 
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haben; und hab si do inselbigen mit rechten wor-
ten zur ee18 genomen.

Wir erfahren, dass die Frauen in der Wirtsstube 
ohne Beteiligung der anwesenden Männer den 
allgemein als tüchtig und fromm geltenden19

Knecht dazu aufforderten, zu „weiben“, sich also 
eine Ehefrau zu nehmen. Nachdem dieser Knecht 
seine grundsätzliche Bereitschaft zur Vereheli-
chung, gleichzeitig aber den bedauerlichen Mangel 
an einer Braut kundgetan hatte, konnten sie Anna 
Vonbankin, die im Gasthaus bediente, zu ihm 
setzen und erklären, er solle „gleich die da“ neh-
men. Als Anreiz dafür teilten sie Schlumpf mit, 
dass er dann von seinem Meister ein kleines Gut 
erhalte, denn dieser habe erklärt, er betrachte 
nunmehr seine mit dem Makel der Unehelichkeit 
geborene Tochter Anna ebenfalls als Erbtochter, 
nachdem er von ihrer Mutter „gekommen sei“. 
Damit war wohl gemeint, dass Vonbank keine 
Verpflichtungen mehr gegenüber der Mutter 
seiner unehelichen Tochter hatte.20 Gleichzeitig 
dürfte darin auch ein Hinweis auf das eher geringe 
Alter der nunmehr verheirateten Anna zu sehen 
sein.

Der Knecht, den diese Art der Eheanbahnung 
und die dabei ins Feld geführten Motive keines-
wegs befremdeten, erklärte zunächst gegenüber 
den Frauen – also nicht gegenüber der Braut –, dass 
er diese gerne ehelichte, wenn sie damit einver-
standen sei. Daraufhin bestätigte die Betroffene 
selbst dem jungen Mann ihre Zustimmung. Damit 
waren der beiderseitige Wille zur Ehe festgestellt 
und die Ehevorbereitung abgeschlossen.

Für die Vermählung schien nun ein Standort-
wechsel angebracht zu sein. So begab sich 
Schlumpf aus dem Gastraum „hinaus“, wobei 
nicht klar ist, ob er vor das Haus oder nur vor die 
Stube ging. Während ihm vorher die Braut zuge-
führt wurde, folgte sie ihm nun – wie zum fakti-
schen Nachweis ihrer Freiwilligkeit – vor die 
Türe. Die Frauen, darunter auch die Gemahlin des 
Gastgebers, schlossen sich ihr an. Der einzige 
Mann, der sich ebenfalls hinausbegab, war der 
damals im Gasthaus anwesende „Pfaffe“ (= Geist-
liche) namens Hans.21 Ob er sich dort zufällig 
aufhielt, muss dahingestellt blieben. 

Auf alle Fälle kam dem Priester bei der nun 
folgenden Eheschließung nur eine bescheidene 
Rolle zu, denn seine einzige Handlung bestand in 
der einleitenden Feststellung, dass die beiden 

Brautleute ernsthaft gewillt seien, einander zu 
ehelichen.22 Darauf antwortete Schlumpf neuer-
lich in konditionaler Form, er wolle Anna zur Ehe 
nehmen, wenn sie das auch begehre. Nachdem 
diese abermals ihr Einverständnis erklärt hatte, 
nahm er sie – wie es ausdrücklich heißt – mit den 
„rechten Worten“ zu Ehe. Diese lauteten: „Ich 
will dich haben“. Davor hatte er noch den Wunsch 
geäußert: „Wohlan, in Gottes Namen, wolle Gott, 
dass es eine gute, glückhafte Stunde sei.“ Er ver-
knüpfte dabei die Anrufung Gottes mit dem 
Wunsch, dass die Sterne astrologisch günstig stün-
den,23 denn der Glaube war (und ist) weit verbrei-
tet, dass dies einen Einfluss auf das spätere Ehe-
glück habe.24 Wie auch immer: Jakob Schlumpf 
hatte Anna Vonbankin somit rechtsgültig geehe-
licht. Dass dabei Ringe als Treuesymbole ausge-
tauscht wurden,25 ist auch in anderen Quellen 
nicht belegt.

Der zitierte Text dokumentiert, dass für Ehe-
schließungen zumindest im südlichen Vorarlberg 
der Ausdruck „einander nehmen“ gängig war. 
Dass man einander damit zur „Ehe“ nahm, muss-
te anscheinend nicht gesondert erwähnt werden. 
Der Begriff „Ehe“ bezeichnete ursprünglich allge-
mein so viel wie „Recht“ oder „Gesetz“, bevor er 
auf den Wortsinn von „Ehevertrag“ eingeengt 
wurde.26 Das Gleiche bedeutete übrigens der Aus-
druck „vermählen“. Wie das Nomen „Gemahl“ 
bezog er sich semantisch auf die „Malstätte“, den 
Gerichtsort, wo einst vertragliche Verbindungen 
zwischen Sippen vereinbart wurden.27 Deren 
Abschluss machte das Paar zu „Ehegatten“, was 
so viel wie „Genossen“ und „Gefährten“ in einer 
ehelichen Verbindung bedeutete. Man war fortan 
von derselben „Gattung“.28 Dieses Wort ist stam-
mesverwandt mit dem Begriff „gut“, der so viel 
hieß wie „in ein Gefüge, in eine Gemeinschaft 
passend“ und jemanden oder etwas als „brauch-
bar“, „tauglich“ oder „tüchtig“ auswies.29 Diese 
Wortbedeutungen wiederum entsprachen dem, 
was man sich laut der im südlichen Vorarlberg 
gängigen Formulierung beim Eheversprechen 
wesenhaft unter der Ehe vorstellte, nämlich „das 
Beste mit einander zu tun“. Von Seiten der Frau 
erwartete man anscheinend schon bei der Ehean-
bahnung auch die Zusage, dass sie mit dem Mann 
zog, wohin er wollte. 

Als Kontrast zu dieser formellen weiblichen 
Unterordnung dokumentiert aber gerade die 
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geschilderte Eheschließung in Tschagguns die 
informelle soziale Macht der Frauen im Dorf. 
Deren Vorgangsweise erinnert an einen traditio-
nellen Vergabeakt, nur dass eben der freie Wille 
der Betroffenen gewahrt wurde. Die Frauen han-
delten ansonsten wie der Herr einer Leibeigenen 
oder wie der Vater einer unmündigen Tochter. Von 
ihnen ging die Initiative zur Eheanbahnung aus; 
sie verfügten über die Kompetenz der richtigen 
Partnerwahl; sie geboten über die Heiratskandida-
tin; sie konnten dem Bräutigam materielle Vor-
teile in Aussicht stellen; und sie bezeugten den 
Abschluss der Vereinbarung.30 Wie sich gleich 
zeigen lässt, wussten sie auch Verstöße dagegen 
zu ahnden. 

Jakob Schlumpf sollte nämlich diese informelle 
soziale Macht31 bald auf das Stärkste brüskieren, 
indem er eine Beziehung mit der jüngeren Schwes-
ter seiner Frau einging. 

Öffentliche Kritik 

Im Frühjahr 1550 zimmerte der Knecht seinem 
Meister im Maisäß Gampadels32 einen Stall und 
einen Unterstand. Daneben half er dort das Vieh 
zu versehen, um das sich aber hauptsächlich Von-
banks eheliche Tochter Agatha kümmerte. Diese 
hauste damals ebenfalls auf dem Maisäß, während 
ihr Vater jeden Abend ins Tal hinunter stieg. Ver-
nehmen wir wieder im Original, wie sich die 
Angelegenheit weiter entwickelte:

Do sey er [= der Meister] an ainem morgen kho-
men, als er Jacob ainen laden usgeworffen, hab zu 
im gesagt: Jacob, ich hab böse mer von dir verno-
men. Do hab er gesagt: was. Hab der maister im 
geantwurt, er hab drue weyber im hus, die seyen 
all drey bey im swanger. Namlich sein eeliche 
husfrow und zwo töchtern. Do hab er Jacob im 
geantwurt: Wer hats euch gesagt. Do hab der 
maister geantwurt: Die leut sagens. Do hab er 
Jacob im geantwurt, daß were nit gut. Also habe 
sein maister och gesagt, es were nit gut. Do hab 
er weytter gesagt zum maister: Es ist an gottwil 
nichtz deßgleichen. Habe sein maister och gesagt, 
er hoffe, es seye nichtz, doch never vermelt: Ich 
hoff doch, du seyest mir bey der frawen nit gele-
gen.

Do hab er zum maister gesagt: Solten sy all drey 
bey mir swanger sein, so geben mirs all mit ain 

andern, so wil ich in ain ander land mit inen, da 
der wein basfayler ist. Dann ich wiste sy da nit 
ze kyndtbeten. Und weytter zum maister gesagt: 
Lieber maister, dieweil sich doch die sach der-
massen zutragt, so bit ich euch, khomen, rayten 
mit mir ab und richten mich hinweg. Dann wann 
solich reden umbgon, wurde unser sach nichtz 
söllen, daß wir lenger bey ain andern belyben. 
Daruff im sein maister geantwurt, er solle denen 
sachen, waß die leut darvon reden, khain acht 
geben, er wölle im auch khain acht geben unnd 
sölle nun bey im beleiben.

Der allzu vertraute Umgang Schlumpfs mit der 
Schwester seiner Ehefrau führte im Mai 1550 also 
zu einer scharfen Reaktion der „öffentlichen Mei-
nung“ in Form des übertriebenen Gerüchts, der 
Knecht habe außer den beiden Schwestern auch 
die Frau seines Arbeitgebers geschwängert. Indem 
selbst dieser als Hahnrei, als betrogener Ehemann, 
hingestellt wurde, sollte er zu einem energischen 
Vorgehen gegen Schlumpf bewegt werden.

Nachdem der Knecht durch seinen Meister 
erfahren hatte, dass die Leute also munkelten, er 
habe drei „Weiber“ in dessen Haus geschwängert, 
waren die beiden Männer begreiflicherweise 
zunächst einhellig der Auffassung, dass dies nicht 
gut sei. Schließlich bildete die öffentliche Mei-
nung die oberste moralische Instanz in vormoder-
nen Solidargemeinschaften. Während sich Von-
bank noch vergewisserte, ob der Appenzeller wirk-
lich nicht auch bei seiner Frau gelegen sei, dachte 
Letzterer nur noch daran, das Land zu verlassen. 
Für diese Absicht versuchte er seinen Arbeitgeber 
zunächst dadurch zu gewinnen, dass er erklärte, 
er werde notfalls sogar alle drei schwangeren Frau-
en mit ins Ausland nehmen, denn dort seien die 
Kindbette aufgrund der niedrigeren Weinpreise 
leichter erschwinglich als im Montafon. Bekannt-
lich bemühte man sich damals, Frauen im Kind-
bett vor allem mit Wein wieder zu Kräften zu 
bringen.33

Wenn Gerüchte der angeführten Art kursierten, 
davon war der Knecht überzeugt, half nur noch die 
Auswanderung. Wie sich zeigen sollte, schätzte er 
damit die Lage richtig ein. Der Meister jedoch 
forderte ihn dazu auf, sich wie er einfach nicht um 
das Gerede der Leute zu kümmern und bei ihm zu 
bleiben. Diese Reaktion bildete neuerlich einen 
schweren Fehler und dürfte den Skandal rasch 
ausgeweitet haben.
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Schlumpfs Bemühungen um Auswanderung

Schlumpf wollte das Land nicht ohne Zustim-
mung seines Meisters verlassen, sei es aus mora-
lischen Gründen oder weil noch Lohnzahlungen 
ausstanden oder wegen beidem. Um nochmals 
seine Entlassung zu erwirken, begab er sich am 
Sonntag, nachdem ihm der Meister die Hiobsbot-
schaft überbracht hatte, in dessen Haus ins Tal 
hinunter und versuchte, mit der Ehre der verleum-
deten Gemahlin zu argumentieren, indem er 
erklärte:

Dann schon es die töchtern nit achten, möchte 
sich die mutter ab den reden besweren. Do hab 
der maister im aber nit urlob lassen wöllen. Deß-
gleichen hab die fraw im och geantwurt, er sölle 
nun bey inen beleiben. Sy wölle den reden khain 
acht nit geben, dann man wisse wol, daß sy mit 
im sämlichs nichtz zeschaffen noch zethun hab. 
Imselben sey der maister von inen uß dem hus 
heinuber gen Schruns gangen und sy also bey ain 
andern gelassen.

Die Frau seines Arbeitgebers forderte Schlumpf 
also ebenfalls dazu auf, zu bleiben und sich nicht 
um das Gerede der Leute zu kümmern, da man in 
Wirklichkeit ja wisse, dass sie mit ihm nichts 
Ungebührliches zu schaffen habe. Als neuerlichen 
Affront gegenüber der öffentlichen Meinung ließ 
Hans Vonbank dann sogar den Knecht ostentativ 
allein bei seiner Frau zurück und begab sich nach 
Schruns.

Nun griff Schlumpf zum letzten Mittel, um 
möglichst ungeschoren davonzukommen. Er begab 
sich – wie es in Streitfällen üblich war – zu einem 
guten Nachbarn und Verwandten des Meisters, 
nämlich zu Leonhard Jochum, schilderte ihm die 
Angelegenheit und bat ihn, sich bei Vonbank und 
seiner Frau dafür einzusetzen, dass sie ihn aus-
zahlten und abfertigten. Aber auch Jochum kam 
nur mit der Botschaft zurück, dass man ihn nicht 
ziehen lassen wolle. 

Gerichtsfall

Vonbank hatte sich für eine andere Lösung des 
Problems entschieden. Er soll Schlumpf gegenüber 
erklärt haben: Jacob, es gylt mir gleich, wann du 
schon bey meiner ledigen tochter Anna ain banck-
hart machest, mach mir nun bey mein der eeli-

chen tochter Agtha khain banckhart und behalt 
dieselb. Diesem Wunsch, mit der ehelichen Toch-
ter kein uneheliches Kind zu erzeugen, entsprach 
der Knecht dann, indem er die Eheschließung mit 
Anna öffentlich in Abrede stellte und behauptete, 
die jüngere Tochter Agatha hab er eelichen geno-
men, die wölle er behalten. Er maß somit der 
geheimen Vermählung mehr Bedeutung bei als 
jener, die die Frauen des Dorfs vermittelt hatten. 
Diese wahrten aber ihr Recht, indem sie erklärten, 
es sei schon der endtlich schall im Dorf ußgan-
gen, dass sich Jakob und Anna verehelicht hätten. 
Von beiden sei dies auch vormals gegen den leu-
ten nit vernaint, sonder bekhent worden. Und 
nicht zuletzt beharrte Anna auf der Rechtsgültig-
keit ihrer Eheschließung.

Hans Vonbank blieb deshalb nichts anderes 
übrig, als sich mit dieser Angelegenheit an die 
örtlichen Geschworenen und an seine Verwandten 
um Hilfe und Rat zu wenden. Da diesen der Fall 
zuswer gewesen war, sandten sie einen Boten zum 
Bludenzer Untervogt, der daraufhin in Abwesen-
heit des Vogts Merk Sittich von Hohenems zusam-
men mit einigen Ratsleuten den Entschluss fasste, 
Schlumpf am 14. Juli 1550 gefangen zu nehmen. 
Nach der Rückkehr Merk Sittichs verhörte dieser 
den gefangenen Knecht am 23. Juli wiederum im 
Beisein etlicher Ratsleute und des Ammanns zu 
Sonnenberg.34 Dabei behauptete der Angeklagte 
beständig, Anna im Gegensatz zu Agatha nur 
geschwängert, nicht jedoch geehelicht zu haben.

Da der Obrigkeit mittlerweile aber Zeugen aus 
Tschagguns bestätigt hatten, dass Schlumpf sich
selbs offenlichen vernemen lassen, die elter toch-
ter, die Anna, sey sein aigen vor gott, entschied 
man, eine Klärung des Widerspruchs durch den 
Scharfrichter herbeiführen zu lassen. Als Schlumpf 
bei der entsprechenden Gerichtsverhandlung am 
28. Juli weiterhin auf seinen Angaben beharrte, 
wurde er einer leichten Folterung unterzogen, 
indem man ihn zwei oder drei Mal gar nit strengg
ohne angehängtes Gewicht an einem Seil aufzog: 
Da hat er söliche handlung, wie dann der schall 
von im usgangen, bekhent: Er habe beide Frauen
zue ee genomen.

Neben der Vorgangsweise Hans Vonbanks, die 
der Bludenzer Vogt als gar leichtferttigklichen 
bezeichnete, kamen vor Gericht auch Schlumpfs 
Vorleben und Leumund zur Sprache. Man erfährt 
dabei, dass der Appenzeller etwa zwei Jahre davor 
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einen Totschlag in der Nähe von Freiburg im 
Breisgau, wo er lange Zeit wohnhaft gewesen war, 
begangen hatte. Da er daraufhin für eine gewisse 
Frist des Landes verwiesen worden war, hielt er 
sich seit etwa einem Jahr im Montafon auf. Ent-
sprechende Nachfragen vor Ort ergaben, dass 
Schlumpf sich sonst immer fromm und redlich 
verhalten habe. Darüber hinaus galt er als fast ain 
gutter arbaiter, den man gern zur arbait geprucht 
hab.

Zweite Eheschließung 

Die zweite Eheschließung mit der jüngeren 
Schwester Agatha rechtfertigte Schlumpf vor 
Gericht, indem er erklärte, er habe das Mädchen 
zwar tatsächlich och recht zur ee genomen, aber 
vermaint, dieselbig sey so jung und kindisch, sy 
frag im nichtzit nit nach. Er habe sy och [...] 
beschlaffen und geswengert. 

Es deutet vieles darauf hin, dass der Knecht mit 
Agatha ursprünglich nur ein unzüchtiges Verhält-
nis gepflogen hatte und im Nachhinein eben dem 
Wunsch seines Meisters nachkam, ihr keinen 
„Bankert“ – also kein uneheliches Kind, das auf 
der (Schlaf-)Bank der Magd statt im Ehebett 
erzeugt worden war35 – anzuhängen. So „jung und 
kindisch“ konnte das Mädchen wohl gar nicht 
gewesen sein, dass es nicht von der vorangehen-
den Eheschließung Schlumpfs mit der Schwester 
gewusst hätte. 

Was auch immer sich genau zutrug: Von größe-
rem Interesse ist im vorliegenden Zusammenhang 
der Nachweis, dass damals tatsächlich auch allein 
durch die Absprache zweier Personen ohne Zeu-
gen eine gültige Ehe geschlossen werden konnte.36

Dies bestätigte später indirekt auch die Innsbru-
cker Regierung, indem sie das geistliche Gericht 
zu Chur das Urteil darüber fällen lassen wollte, 
welche der beiden Eheschließungen Schlumpfs 
Bestand haben sollte. 

Wie die Entscheidung in Chur ausfiel, lässt sich 
nicht feststellen, da keine Ehegerichtsakten aus 
dieser Zeit mehr vorliegen.37 Da Anna Vonbankin 
aber einige Jahre nach den geschilderten Ereignis-
sen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Gemahlin 
Hans Adlers bezeugt ist,38 scheint doch die von 
den Frauen des Dorfes vermittelte Ehe aufgelöst 
worden zu sein. Über das weitere Schicksal Jakobs 

und Agathas ist nichts bekannt. Vermutlich sind 
sie aus dem Montafon weggezogen.

Urteil des Bludenzer Gerichts

Auch das Urteil des Bludenzer Gerichts ist nicht 
mehr erhalten. Die Amtsrechnungen des Jahres 
1550, aus denen Rückschlüsse auf die Bestrafung 
hätten gezogen werden können, fehlen ebenfalls. 
Unter den Akten des Vogteiarchivs findet sich nur 
die Antwort von Statthalter, Amtsverwalter, 
Regenten und Räten der oberösterreichischen 
Lande vom 2. August 1550 auf eine Anfrage Merk 
Sittichs von Hohenems, wie denn nun mit 
Schlumpf zu verfahren sei. Man empfahl ihm aus 
Innsbruck, sich an dem Ort bei Freiburg, wo der 
Totschlag geschehen sei, zu erkundigen, ob der 
Fall ordentlich geregelt worden und eine Begnadi-
gung erfolgt sei. Falls dies zutreffe und Schlumpf 
die beiden Schwestern nicht geschwängert habe, 
solle er gegen Ausstellung einer Urfehde – in der 
er versprach, sich wegen seiner Gefangenschaft an 
niemandem zu rächen – freigelassen und die Ehe-
streitigkeit an das geistliche Gericht verwiesen 
werden. Anderenfalls möge man das recht in 
beden sachen, wie sich geburt, ergen lassen, was 
immer das hieß.39

Einen Hinweis auf die mögliche Art der Bestra-
fung Schlumpfs enthält die Formulierung des ihm 
vorgeworfenen Tatbestands in diesem Schreiben 
aus Innsbruck. Dort heißt es, der Knecht habe die
bede swestern (zu dem das ers zur ehe genomen) 
geschwenngert. Der Hauptvorwurf bestand also in 
der Schwängerung einer anderen Frau als der Ehe-
gattin. Dies entsprach der Auffassung des Delikts 
der Bigamie im Artikel 121 der Constitutio Cri-
minalis Carolina, dem maßgeblichen Strafgesetz-
buch Kaiser Karls V. von 1532, als qualifiziertem 
Ehebruch. Dessen Bestrafung war nicht genau 
normiert. Ein Todesurteil ist jedenfalls nicht in 
Betracht zu ziehen.40

„Heirat“ und „Hochzeit“

Im Zusammenhang mit den geschilderten Ereig-
nissen ist in den Quellen übrigens nirgends die 
Rede von einer „Heirat“. Dies erklärt sich damit, 
dass Jakob Schlumpf die beiden Schwestern zwar 
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geehelicht, aber nicht geheiratet hatte. Letzteres 
hätte vorausgesetzt, dass sie einen gemeinsamen 
Hausstand gründeten. Die Begriffe „Heirat“ und 
„Hausrat“ sind auch inhaltlich eng verwandt.41

Diesem Umstand entsprechend wird in den 
Montafoner Landsbräuchen bezeichnenderweise 
die verbotene Kuppelei stets in Verbindung mit 
dem Begriff der „Verheiratung“ und nicht mit 
jenem der „Verehelichung“ abgehandelt.42 In 
einem landesfürstlichen Mandat aus dem Jahr 
1616 gegen das „ärgerliche Wesen, Sünde und 
Laster in den Herrschaften Bludenz und Sonnen-
berg“, heißt es sogar, dass durch unkeusche 
Leichtfertigkeit offtermalen unordenliche lieder-
liche heyraten sich zuetragen und dabei arme 
waisen erzeugt werden und daß land mit petlen 
und müessigen leithen angefült werde.43 Die Kin-
der, deren Eltern nur geheiratet, sich aber nicht 
kirchlich verehelicht hatten, galten somit als 
Waisenkinder, denen keine gute Zukunft prognos-
tiziert wurde. 

Zweifellos wirkte sich die Verfügung über grö-
ßeren Besitz bei einer Eheschließung nicht nur 
sprachlich, sondern auch insofern aus, dass sich 
vermögendere Paare stärker an obrigkeitliche 
Normen hielten. Als Beispiel dafür kann die Ver-
mählung Kaspar Vonbanks aus Brunnenfeld mit 
Anna Stoßin gelten, die etwa zur selben Zeit wie 
die Eheschließungen Jakob Schlumpfs stattfand. 
Die entsprechenden Aufzeichnungen halten fest, 
dass das aus begüterten einheimischen Sippen 
stammende Paar, nachdem es sich ehelich ver-
pflicht und verheyeret hatte, in die Bludenzer 
Pfarrkirche zu khirchenopfer gegangen sei und 
sich dort auch das haillig hochwirdig sacrament 
des gotlichen hailligen ehestand nach ordnung [...] 
der wahren catollischen und apostollischen crist-
lichen khirchen gespendet habe.44 Wie viel Zeit 
dabei zwischen der Verehelichung und dem 
„öffentlichen Kirchgang“ verstrichen war, ist 
nicht angeführt.

Der Montafoner Landsbrauch von 1545 gewähr-
te dafür die Frist von längstens einem halben Jahr. 
Dort hieß es wörtlich: „Wann heinfüro[!] zwai 
ainandern zum eeren nemen, so söllen sy dassel-
big bestäten und hochtzeit haben, wie sich dann 
nach cristenlicher ordnung gepürt, in ainem hal-
ben jare ufs allerlengst.“45

Der „öffentliche Kirchgang“ bestand demnach 
aus einer geistlichen „Bestätigung“ der Eheschlie-

ßung in Form einer Einsegnung und aus einer 
„Hochzeit“, womit vermutlich die anschließende 
Feier gemeint war, die zumeist in einem Wirts-
haus stattfand. Dies entsprach noch der alten 
Wortbedeutung von „Hochzeit“ als „hoher Zeit“ 
im Sinn von jedem „hohen weltlichen oder geist-
lichen Fest“. Erst allmählich engte sich dieser 
Begriff dann auf die Eheschließung ein.46

Die im Montafoner Landsbrauch von 1545 
geforderte „Hochzeit“ bildete also in jedem Fall 
weiterhin nur eine nachträgliche Bestätigung der 
vorangegangenen Verehelichung im engeren 
Kreis.

Umwertung der Hochzeit und Widerstand 
dagegen

Dies sollte sich bald ändern. So verbot schon die 
Bludenzer Polizeiordnung von 1582, dass Perso-
nen, die sich „ehelich mit vnd gegen ainanndern 
versprechen vnd verheyren, alspalt den beyschlaff 
pflegen vnd also ain anndern lannge zeit vor ver-
richtung des ehelichen khirchenganngs beywoh-
nung thun“.47 Der Vollzug der Ehe hatte nunmehr 
also erst nach dem „ehelichen Kirchgang“ zu 
erfolgen. Dem Eheversprechen und der Heirat im 
Sinn einer materiellen Vereinbarung sollte künftig 
nur die Bedeutung einer Verlobung zuzukom-
men.48 Folgerichtig wurde denn auch im Montafo-
ner Landsbrauch von 1601 der frühere Ausdruck 
„zum eeren nemen“ durch den Begriff „eeliche 
versprechung“ ersetzt.49

Ganz rigoros konnte diese neue Vorstellung 
freilich nicht durchgesetzt werden. Zumindest 
rückwirkend erkannte die Obrigkeit die verbotene 
alte Form der Eheschließung noch im ausgehen-
den 16. Jahrhundert als gültig an. Das zeigt das 
Beispiel einer Frau aus Fetan im Engadin (rätorom. 
Ftan), die 1593 eine Bestätigung ihrer ehelichen 
Abkunft brauchte. Das Bludenzer Stadtgericht 
scheute sich nicht, ihr diese mit Hinweis auf der
hofjünger alth herkhomen zu bestätigen, obwohl 
ihr Vater vor etwa 26 Jahren, nachdem er sich in 
einem Haus in Gaschurn ehelich verpflicht und 
verheyrth hatte, noch vor der Hochzeit tödlich 
verunglückt war.50

Durch neue Gesetzesbestimmungen und Ände-
rungen im Landsbrauch ließen sich die Montafo-
ner aber ohnehin nicht leicht vom „alten Herkom-
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men“ abbringen. So beklagte sich noch um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts – also zwei bis drei 
Generationen nach der zitierten Bludenzer Poli-
zeiordnung – der Gaschurner Pfarrer in einer 
Beschwerdeliste an erster Stelle darüber, dass es 
in seiner Gemeinde immer noch nicht üblich sei, 
ihn zu den sponsalia – die eben nicht als Verlo-
bungen im heutigen Sinn aufgefasst wurden – bei-
zuziehen.51

Da sich im Zuge der Verstärkung von staatli-
chen und kirchlichen Repressionen im 17. Jahr-
hunderts viele Menschen – wie in anderen Lebens-
bereichen52 – auch hinsichtlich der Eheschließung 
zwar äußerlich den Normen unterwarfen, aber 
insgeheim beim alten Herkommen zu verblieben 
trachteten, bekämpften die Obrigkeiten dieses 
Verhalten schließlich dadurch, dass sie den zeitli-
chen Abstand zwischen Hochzeit und erster Nie-
derkunft der Frauen überprüften.53 Was die in der 
Folge häufig vorgenommenen Bestrafungen bei zu 
kurzen Fristen tatsächlich bewirkten, muss noch 
genauer untersucht werden. Jedenfalls sahen sich 
die Obrigkeiten sowohl im Vorarlberger Oberland 
als auch im Unterland bis in die zweite Hälfte des 
18. Jahrhunderts dazu genötigt, auf diese Weise 
vorzugehen.54

Schluss

Schlussendlich aber erfuhren auch die Vorstellun-
gen und Normen von Verehelichung, Heirat und 
Hochzeit im Rahmen der sozialen, ökonomischen 
und mentalen Veränderungen in der Frühen Neu-
zeit einen starken Wandel. Dabei verankerte sich 
das bei der Bevölkerung nur mühsam durchgesetz-
te kirchliche Monopol der Eheschließung im 18. 
und 19. Jahrhundert im allgemeinen Bewusstsein 
so stark, dass bei der ersten Zivilehe im Bezirk 
Bludenz im Jahr 1927 nicht einmal der zuständi-
gen Behörde bekannt war, wie sie vorzugehen 
hatte,55 obwohl die staatliche Trauung schon über 
ein halbes Jahrhundert davor eingeführt worden 
war.56
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